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Haushaltssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. für das Haushaltsjahr 2024 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der 
Stadt Langenfeld Rhld. mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

 

im Ergebnisplan mit 

 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf        210.697.676 EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       230.258.244 EUR 

 

dem Umfang der internen Leistungsverrechnungen                    8.795.670 EUR 

 

im Finanzplan mit 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  

Verwaltungstätigkeit auf                              205.662.759 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  

Verwaltungstätigkeit auf         213.996.000 EUR 

  

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Investitionstätigkeit auf             8.470.753 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit auf           27.864.646 EUR 
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 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Finanzierungstätigkeit auf                           0 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Finanzierungstätigkeit auf                 0 EUR 

 

festgesetzt.  

 

Außerordentliche Erträge fallen nicht an. 

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen werden 2024 nicht veranschlagt. 

 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.547.160 EUR festgesetzt. 

§ 4 

 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan wird auf 19.560.568 EUR festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch  

genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000 EUR festgesetzt. 
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§ 6 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 

 

1.      Grundsteuer  

1.1     für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf         160 v. H. 

1.2     für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf      360 v. H. 

 

2.      Gewerbesteuer auf               360 v. H. 

 

§ 7 

 

Entfällt. 

 

§ 8 

 

Stellen mit kw-Vermerk fallen bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers weg.  

 

Werden Stellen mit ku-Vermerk frei, sind sie vor der Wiederbesetzung in Stellen einer niedrigeren 
Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. 

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der 
Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von 
Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. 

Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr 
entsprechend anzupassen. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Die nach § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erforderliche 
Anzeige bei der Aufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 26.03.2024. Der Landrat in Mettmann als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 22.04.2024 von der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen Kenntnis genommen. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird im Anschluss an die öffentliche Bekanntgabe bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses im Rathaus der Stadt Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 1, im 
Referat Finanzen zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder ein entsprechendes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 

Langenfeld, den 22.04.2024 

DER BÜRGERMEISTER 

In Vertretung 

 

gez. 

Thomas Grieger 

Stadtkämmerer 


